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Holzskulptur für
Sponsoren enthüllt
Zur Einweihung der Holzskulptur von Kari Auf der Maur wurden die bisherigen 
Geldgeber des Trockensteinmauerprojekts eingeladen.

Wenn man ehrlich ist, wird das Wort 
«Sponsorentafel» dem gescha� enen 
Kunstwerk nicht gerecht. Kari Auf der 
Maur aus Lauerz hat aus einem grossen 
Fichtenstamm ein individuelles Werk 
kreiert. Das Holz hat ein beachtliches 
Alter, betont Kari Auf der Maur. «Bei 
125 Jahren habe ich aufgehört zu zäh-
len.» Die Holzskulptur zeigt eine Tro-
ckensteinmauer, welche durch einen 
Baum an der linken Seite mit einem 
Specht geschmückt wird. Rechts � nden 
sich die Sponsorentafeln. 

Bei der Erö� nung erklärte Kari Auf 
der Maur, wie er bei einem solchen 
Werk vorgeht. «Zuerst zeichne ich Skiz-
zen auf Papier von allen Seiten und prä-
ge mir das Bild gut ein. Das Wichtigste 
dabei ist immer, dass ich mir vorstelle, 
wie es schliesslich aussehen soll», er-

klärt Kari Auf der Maur. Danach folgt 
die Scha� ung eines Models von 1:10, 
um die Konturen und Tiefen sichtbar 
machen. Bearbeitet wird der Holz-
stamm dann zuerst mit einer Motorsä-
ge, für die Feinarbeit verwendet er auch 
noch andere Elektrowerkzeuge. Mit 
einer stattlichen Höhe von 250 cm steht 
die Holzskulptur bei der Wartkapelle 
und präsentiert den Besucherinnen und 
Besuchern die Geldgeber der vergan-
genen Jahre für das Trockensteinmau-
erprojekt.

Langjährige 
Erfolgsgeschichte
Kommissionspräsident Hubert Bürgler 
konnte im September bei einer feierli-
chen Enthüllung auf eine langjährige 
Erfolgsgeschichte zurückblicken. Die 

Holzskulptur mit den Sponsoren be-
deutet einen Meilenstein für das Ver-
netzungsprojekt. Vor zwanzig Jahren 
gehörte die Gemeinde Illgau zu den ers-
ten Gemeinden im Kanton Schwyz, 
welche sich dem Vernetzungsprojekt 
anschlossen. Bereits noch länger währt 
die Ära der Trockensteinmauern: Hier 
sprechen wir von 26 Jahren. Seit Anfang 
mit dabei sind die Maurer Dominik Ri-
ckenbacher und Ernst Bürgler. 

Die Holzskulptur gilt als Anerken-
nung für alle Sponsoren, welche sich in 
den letzten Jahren immer wieder � nan-
ziell für das Projekt ausgesprochen ha-
ben. Touristisch gut gelegen, direkt 
neben dem Chäferliweg, wird die Holz-
skulptur viel beachtet werden. Die LSK 
wünscht sich, dass die � nanzielle 
Unterstützung auch künftig anhält.

«Urban Golf»-Erlebnis 
o�  ziell erö� net
Beim «Urban Golf» verwandelt sich das Klosterdorf 
seit September 2023 in einen Golf-Parcours. 

«Urban Golf» ist eine Variante des 
klassischen Golfs. Gespielt wird jedoch 
nicht auf Golfplätzen, sondern an allen 
möglichen Orten, die ein Spiel zulas-
sen. Mit einem Golfschläger, einem 
speziellen «Urban Golf»-Softball, wel-
cher für Menschen, Tiere und Sach-
gegenstände keine Gefahr darstellt, 
einem «Bäseli» und einer Spielkarte 
ausgerüstet, können sowohl Einheimi-
sche als auch Gäste das Klosterdorf auf 
spielerische Weise neu erkunden. 

Der Parcours umfasst insgesamt 
neun Bahnen und führt Besucherinnen 
und Besucher in Gruppen à vier Perso-
nen während rund drei Stunden zu be-
kannten Sehenswürdigkeiten sowie ru-
higen Plätzen. Derzeit be� ndet sich 
eine von zwei Bahnen bei den Schanzen 
Einsiedeln noch im Bau. Doch bereits 
nächsten Frühling sollen die insgesamt 
neun Bahnen komplett sein. Bis es so 

weit ist, wird die bereits bestehende 
Bahn bei den Schanzen zweimal ge-
spielt.

Das neue Angebot der Einsiedeln-
Ybrig-Zürichsee AG, welches im Auf-
trag von Einsiedeln Tourismus umge-
setzt wurde, wird nun in einer ersten 
Phase getestet. Das per 1. September 
lancierte Outdoor-Erlebnis konnte am 
Dienstag, 10. Oktober, mit Mitwirken-
den und Gästen feierlich erö� net und 
von «Namensvetter» Abt Urban Fe-
derer des Klosters Einsiedeln beglück-
wünscht werden. 

Es ist nach Lachen der zweite 
«Urban Golf»-Parcours in der Region 
Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee. Unter-
stützt wurde die Umsetzung von der 
Golfsession GmbH, dem Bezirk Einsie-
deln, dem Casino Pfä�  kon SZ wie auch 
den einzelnen betro� enen Grundeigen-
tümerinnen und -eigentümern. (pd)

Am Dienstag wurde das neue Outdoor-Spiel in Einsiedeln mit Mitwirkenden und 
Gästen feierlich eröffnet. Bild: PD

Mitglieder der 
Landwirtschaft- 
und Schutz-
zonenkommis-
sion, Gönner 
und Spender 
sowie Gemein-
devertreter 
feierten die 
Einweihung der 
Sponsorentafel. 
Bild: Maya            
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Welche Feiertage muss der Arbeitgeber bezahlen?
Recht Unsere Tochter hat ihre Lehre begonnen. O� enbar muss sie am 1. 11. und 8. 12. arbeiten, da dies keine bezahlten 
Feiertage seien. Sie hat eine Liste erhalten mit acht kantonalen Feiertagen sowie dem 1. August, die bezahlt sind. 
Die übrigen sind nicht bezahlt. Darf an nichtbezahlten Feiertagen gearbeitet werden? Wie sieht es bei Azubis aus?

Ihre Fragen sind verständlich, 
denn das Nebeneinander von 
eidgenössischen, kantonalen 
und kommunalen Feiertagen 
ist nicht einfach zu verstehen. 
Deshalb erkläre ich zuerst das 
System der Feiertage in der 
Schweiz aus arbeitsrechtlicher 
Sicht:  Nach Art. 20a des 
Arbeitsgesetzes können die 
Kantone höchstens acht Feier-
tage im Jahr den Sonntagen 
gleichstellen. Nebst diesen 
kantonalen Feiertagen ist der 
Bundesfeiertag in der gesam-
ten Schweiz dem Sonntag 
gleichgestellt. Insgesamt gibt es 
deshalb arbeitsgesetzlich neun 
Feiertage, die einem Sonntag 
gleichgestellt sind.

Weil es sich arbeitsrechtlich 
um «Sonntage» handelt, darf 
an diesen Tagen nicht gearbei-
tet werden (bzw. nur mit einer 
Ausnahmebewilligung). Diese 
Feiertage sind bezahlt, wenn 
der Arbeitnehmer im Monats-

lohn angestellt ist und der 
Feiertag auf einen vertragli-
chen Arbeitstag fällt. Gegen-
über Angestellten im Stunden-
lohn besteht keine gesetzliche 
Verp� ichtung, Feiertage zu 
entschädigen (ausgenommen 
1. August). Dazu braucht es 
eine vertragliche Regelung, z.B. 
in Gesamtarbeitsverträgen.

Nebst diesen acht den Sonn-
tagen gleichgestellten Feiertagen 
können die Kantone weitere 
Feiertage de� nieren. So sind z.B. 
in Ihrem Wohnsitzkanton Luzern  
gemäss Ruhetags- und Laden-
schlussgesetz der Ostermontag 
und der P� ngstmontag zwar 
kantonale Feiertage, aber keine 
ö� entlichen Ruhetage, die nach 
Arbeitsgesetz den Sonntagen 
gleichgestellt sind. 

Grundsätzliche 
Arbeitsp� icht
Deshalb ist es auch erlaubt, 
dass an diesen Tagen gearbei-
tet wird und gewisse Geschäfte 
geö� net haben (z.B. Shopping-
center am Ostermontag). Weil 
grundsätzlich eine Arbeits-
p� icht an diesen Tagen be-
steht, sind diese Feiertage 
nicht bezahlt.

Wenn ein gesetzlicher 
Feiertag, der gemäss Arbeits-
gesetz den Sonntagen gleich-

gestellt ist, in die Ferien fällt, 
so ist dieser Tag bei der Fe-
rienberechnung nicht zu 
berücksichtigen. Dabei ist 
aber wieder entscheidend, ob 
der Feiertag auf einen 
Arbeitstag gemäss Arbeitsver-
trag gefallen wäre.

Zu  Ihrer Fragen: Der 1. 
August ist bezahlt. Die acht 
bezahlten kantonalen Feierta-
ge («Sonntage» nach Arbeits-
gesetz) sind in den kantonalen 
Gesetzen geregelt. Weil die 
weiteren kantonalen Feiertage 
keine Sonntage im Sinne des 
Arbeitsgesetzes sind, darf an 
diesen Tagen gearbeitet wer-
den. Der Kanton kann aber in 
seinem Gesetz an diesen Tagen 
bestimmte Tätigkeiten verbie-
ten (wie z.B. Sportveranstal-
tungen). 

Die Auszubildenden unter-
stehen bei den Feiertagen den 
gleichen Regelungen. Erwäh-
nenswert ist das grundsätzliche 

Verbot der Sonntags- und 
Nachtarbeit für Jugendliche. 
Ausnahmen sind nur zulässig, 
wenn die Sonntags- und Nacht-
arbeit zur Erreichung des 
Ausbildungszieles notwendig 
ist (z.B. in einer Bäckerei).

Kurzantwort

Gemäss Arbeitsgesetz  können 
die Kantone höchstens acht 
Feiertage im Jahr den Sonntagen 
gleichstellen. Nebst diesen kan-
tonalen Feiertagen ist der Bun-
desfeiertag (1. August) in der ge-
samten Schweiz dem Sonntag 
gleichgestellt. Insgesamt gibt es 
deshalb arbeitsgesetzlich neun 
Feiertage, die einem Sonntag 
gleichgestellt sind. (are)
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